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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung und  
Wirtschaftsführung 

 

 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und Wirtschaftsführung 

 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

 

Die Buchführung hat während des gesamten Geschäftsjahres 2019 den Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Buchführung entsprochen. Die aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unter-

lagen entnommenen Informationen bestätigen in allen wesentlichen Belangen die ordnungs- 

gemäße Abbildung des Buchungsstoffs in der Buchführung, dem Jahresabschluss nebst Anhang 

und dem Lagebericht. 

 

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die 

von der IHK, der Kupper Computer GmbH, Leipzig, und der Entgelt und Rente AG, Langenfeld, 

getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der 

rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 

 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen grund-

sätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und 

Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.  

 

 

2. Jahresabschluss 

 

Die Bilanz sowie die Erfolgs- und die Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buch-

führung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- 

und Bewertungsvorschriften wurden in allen wesentlichen Belangen beachtet. 

 

 

3. Anhang 

 

Der Anhang ist klar und übersichtlich. Die gemachten Angaben zu den Posten der Bilanz, der 

Erfolgs- und der Finanzrechnung, zu den Plan-Ist-Vergleichen und die übrigen gemäß § 15 Abs. 1 

und 3 FS erforderlichen Angaben sind in allen wesentlichen Belangen richtig und vollständig  

wiedergegeben. 

 

 

4. Lagebericht 

 

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gemäß § 15 Abs. 1 und 4 FS für 

die IHK geltenden Vorgaben.  
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Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten 

sind, haben nach den uns erteilten Auskünften und unseren Erkenntnissen nicht vorgelegen,  

sodass hierüber nicht zu berichten gewesen ist. 

 

 

5. Ordnungsmäßigkeit der Wirtschaftsführung 

 

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte für die Nichteinhaltung der  

wesentlichen Regelungen des Finanzstatuts, der Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts 

und der übrigen für die IHK geltenden wesentlichen Rechtsvorschriften ergeben. Anhaltspunkte 

für eine nicht ordnungsmäßige Wirtschaftsführung haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht 

ergeben. 

 

Wir haben auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt 

und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den wesentli-

chen Regelungen des Finanzstatuts, den Richtlinien zur Ausführung des Finanzstatuts und den 

übrigen für die IHK geltenden Rechtsvorschriften geführt worden sind und damit die Vorschriften 

des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sinngemäß beachtet. Anhaltspunkte für eine nicht ordnungs-

gemäß geführte Geschäftsführung konnten wir im Rahmen unserer Prüfung nicht feststellen. 

Ebenso konnten wir keine Besonderheiten erkennen, die Zweifel an den im Jahresabschluss 

nebst Anhang und Lagebericht abgebildeten wirtschaftlichen Verhältnissen aufkommen lassen. 

 

Die Erfolgs- und die Finanzrechnung stehen mit den durch uns im Rahmen der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnissen im Einklang. Sie vermitteln ein zutreffendes Bild über die Entwicklung der 

Erträge und Aufwendungen im Berichtsjahr sowie über die auf der Finanzebene im Berichtsjahr 

darzustellenden Sachverhalte. Die ausgewiesenen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen 

sind zweckmäßig und sachlich nicht zu beanstanden. 

 

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, die gegen eine Übereinstimmung der Geschäfte, Investi-

tionen, Maßnahmen und Auftragsvergaben mit FS, RFS, den Grundsätzen des öffentlichen Haus-

haltsrechts und den für die IHKs geltenden Vorschriften sprechen. Für wesentliche Entschei-

dungsprozesse existieren geeignete Richtlinien bzw. Vorgaben. 

 

 

6. Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

 

Die Planwerte im Erfolgs- und im Finanzplan sind zweckmäßig und tragen den Grundsätzen der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung. 

 

Die Aufwendungen gemäß Erfolgsrechnung und die Auszahlungen für Investitionen gemäß Fi-

nanzrechnung sind nach den Grundsätzen zweckmäßiger, auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit  

bedachter Finanzwirtschaft verwendet worden. Investitionen werden angemessen geplant und 

vor Realisierung auf Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft. Nach dem im  

 



 

                                                                                                                                              

FF-19_Hauptteil                              Unverbindliches Ansichtsexemplar - maßgeblich ist die Papierversion 27 

 

 

Rahmen der Prüfung gewonnenen Eindruck waren die Unterlagen zur Ermittlung des wirtschaft-

lichsten Angebotes ausreichend, um ein Urteil über die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 

Beschaffungen zu ermöglichen. 

 

 

 

II. Gesamtaussagen zum Jahresabschluss nebst Anhang und zur  

Wirtschaftsführung 

 

 

1. Feststellungen zum Jahresabschluss nebst Anhang 

 

Der Jahresabschluss nebst Anhang entspricht den Regelungen des Finanzstatuts und den  

übrigen für die IHK geltenden wesentlichen Rechtsvorschriften und vermittelt insgesamt unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und im Sinne der Regelungen des 

Finanzstatuts ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage. 

 

 

2. Ausweis- und Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses sowie  

deren Änderungen  

 

Der Jahresabschluss ist auf der Basis folgender wesentlicher Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden aufgestellt worden: 

 

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 

Die Bewertung der Grundstücke und Gebäude, der übrigen Sachanlagen und immateriellen Ver-

mögensgegenstände erfolgt zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Zugänge 

werden zu Anschaffungskosten, Abschreibungen werden planmäßig linear unter Zugrundelegung 

der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach Maßgabe der steuerrechtlichen Abschreibungs-

dauern bemessen. 

 

Vermögensgegenstände mit geringem Wert (Anschaffungskosten zwischen € 150 bis € 1.000 

zzgl. USt) werden über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben. Vermögensgegen-

stände von geringstem Wert (Anschaffungskosten bis € 150 zzgl. USt) werden als Aufwand er-

fasst. 

 

Bei immateriellen Vermögensgegenständen werden Nutzungsdauern von drei Jahren, bei ande-

ren Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zwischen drei und 20 Jahren zugrunde gelegt. 

Das Gebäude wird über eine Restnutzungsdauer von 45 Jahren abgeschrieben. 

  



 

                                                                                                                                              

FF-19_Hauptteil                              Unverbindliches Ansichtsexemplar - maßgeblich ist die Papierversion 28 

 

 

Finanzanlagen 

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sowie die sonstigen Ausleihungen sind mit ihrem  

jeweiligen Anteil am Stammkapital bzw. mit den Nennwerten bilanziert. Die festverzinslichen 

Wertpapiere werden mit den Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauerhafter Wertmin-

derung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Unter den Finanzanlagen erfasste 

Festgelder werden zum Nominalwert ausgewiesen. 

 

 

Vorräte 

Die Bilanzierung der Vorräte erfolgte zu den letzten Einstandspreisen. 

 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Der Ausweis erfolgt in Höhe des Nominalwertes. Die Forderungen aus Beiträgen wurden nach 

den Empfehlungen des IHK/DIHK-Arbeitskreises Kaufmännisches Rechnungswesen und  

Controlling in pauschalierter Form einzelwertberichtigt. Basis für die Abschreibung bildet das  

Bescheidjahr.  

 

Forderungen aus Gebühren und Entgelten werden, soweit nicht einzelwertberechtigt, mit 3 % 

pauschal wertberichtigt. 

 

 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  

Dieser Posten ist zum Nominalwert ausgewiesen. 

 

 

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Hierunter werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für 

eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Es werden Beträge ab € 500 berücksichtigt. 

 

 

Eigenkapital 

Die Nettoposition wurde in der Eröffnungsbilanz angesetzt. Zur Bestimmung der Dotierung der 

Ausgleichsrücklage hat die IHK in Umsetzung des haushaltsrechtlichen Gebots der Schätzgenau-

igkeit eine Risikoinventur durchgeführt und für identifizierte Risiken Schadensbänder sowie Ein-

trittswahrscheinlichkeiten bestimmt. Die dieser Risikoprognose zugrunde gelegten Annahmen 

beinhalten insbesondere wesentliche Risiken aus den folgenden Risikofeldern: Umlagen und Bei-

träge, Anlagerisiken, Beteiligungen, Haftungs- und Rechtsfragen, Vertrags- und Leistungsrisiken 

sowie Personalrisiken. 
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Die Ermittlung des Risikovorsorgebedarfs erfolgte mittels Simulationsverfahren mit einer von 

Wirtschaftsprüfern geprüften Softwarelösung unter Anwendung eines Konfidenzniveaus von 

95 %. 

 

Die anderen Rücklagen sind gemäß § 15a Abs. 2 FS gebildet und dotiert. 

 

 

Rückstellungen 

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr 

als einem Jahr erfolgte gemäß § 253 Abs. 2 HGB. 

 

Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem modifizierten Teilwertverfahren unter Verwendung 

der Heubeck-Richttafeln 2018 G berechnet. Sie wurden pauschal mit dem von der Deutschen 

Bundesbank für den Dezember 2019 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der ver-

gangenen zehn Jahren abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren 

ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 2,71 % p.a. (Vj. 3,21 % p.a.). 

 

Der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 Satz 1 HGB beläuft sich zum 31. Dezember 2019 

auf T€ 410.  

 

Es wurden jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,5 % und Rentensteigerungen von  

jährlich 3,0 % (Vj. 1,5 %) zugrunde gelegt. 

 

 

Verbindlichkeiten 

Diese Posten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 

 

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

Hierunter werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine 

bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Es werden Beträge ab € 500 berücksichtigt. 

 

Ergänzend verweisen wir auf die im Anhang angegebenen Bewertungsgrundsätze. 
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3. Feststellungen zur Aufstellung von Wirtschaftsplan und Wirtschaftssatzung 

 

Die Vollversammlung der IHK hat am 20. November 2018 durch Wirtschaftssatzung den  

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019 beschlossen. 

 

 

Erfolgsplan 

 

Im Erfolgsplan ist die Summe der Erträge mit € 8.825.700 und die der Aufwendungen mit 

€ 9.407.900, der Verbrauch des Ergebnisvortrages mit € 0 und der Saldo der Rücklagenverän-

derung mit € 582.200 festgestellt worden. 

 

Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 FS wurden in einem gesonderten Bewirtschaftungsvermerk zur  

Wirtschaftssatzung der Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen für gegenseitig  

deckungsfähig erklärt. 

 

 

Investitionsplan 

 

Im Investitionsplan ist die Summe der Investitionseinzahlungen mit € 0 und die Summe der  

Investitionsauszahlungen mit € 402.000 festgestellt worden. 

 

Gemäß § 11 Abs. 4 FS wurden in dem o.g. Bewirtschaftungsvermerk die Investitionsausgaben 

ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

 

Sämtliche Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen. Davon ausgenommen sind gemäß 

Bewirtschaftungsvermerk die von dritter Seite als zweckgebunden zur Verfügung gestellten Mittel 

(öffentliche Förderungen). 

 

Außerdem dürfen für noch nicht vollständig realisierte einzeln veranschlagte Investitionsvorhaben 

Planreste gebildet und als zusätzliche Investitionsauszahlungen für den ursprünglichen Verwen-

dungszweck in den folgenden Wirtschaftsjahren eingesetzt werden. 

 

In der Wirtschaftssatzung ist ferner bestimmt, dass Zinserträge aus den Finanzanlagen bis zu 

ihrer tatsächlichen Höhe im Geschäftsjahr in den Finanzanlagen verbleiben können. 
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4. Feststellungen zum Vollzug des Wirtschaftsplanes 

 

 

a) Erfolgsplan und Erfolgsrechnung 

 

Es folgt eine komprimierte Gegenüberstellung des Erfolgsplanes und der Erfolgsrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019. 

 
Plan 2019 Ist 2019

€ € € %

Betriebserträge Pos. 1 - 6 8.780.700 9.529.904 749.204

Finanzerträge Pos. 11 - 13 45.000 55.001 10.001 22,2

A.o. Erträge Pos. 16 0 0 0 0,0

Erträge Gesamt 8.825.700 9.584.905 759.205 8,6

Betriebsaufwand Pos. 7 - 10 9.128.500 9.069.611 -58.889 -0,6

Finanzaufwand Pos. 14 + 15 264.000 840.329 576.329 218,3

A.o. Aufwand Pos. 17 0 0 0 0,0

Steueraufwand Pos. 18 + 19 15.400 17.066 1.666 10,8

Aufwendungen Gesamt 9.407.900 9.927.007 519.107 5,5

Jahresergebnis Pos. 20 -582.200 -342.102 240.098 -41,2

Ergebnisvortrag Pos. 21 0 1.633.854 1.633.854 k.A*

Rücklagenentnahme Pos. 22 632.200 303.859 -328.341 -51,9

Rücklageneinstellung Pos. 23 50.000 180.808 130.808 261,6

Ergebnis Pos. 24 0 1.414.803 1.414.803 k.A.*

k.A.* = Wert ohne Aussage bzw. Wert nicht berechenbar

Plan/Ist-Abweichung

 
 

 

Das Jahresergebnis in Höhe von T€ -342 ist im Vergleich zur Planung um T€ 240 höher  

ausgefallen. Dazu haben neben überplanmäßigen Gesamterträgen (T€ 759) überplanmäßige  

Gesamtaufwendungen (T€ 519) beigetragen. 

 

Über den Planungen liegende Erträge haben sich vor allem bei den Beiträgen (T€ 541) ergeben, 

insbesondere bei den Umlagen für Vorjahre (T€ 193) und bei den Grundbeiträgen für das lau-

fende Jahr (T€ 169). 

 

Entlastend kamen hauptsächlich geringere Personalaufwendungen (T€ -38) hinzu. Mehraufwen-

dungen waren bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (T€ +576), bei den Abschreibungen 

(T€ +3) und den sonstigen Steuern (T€ 2) zu verzeichnen. 
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Die Rücklagenentnahmen betrafen im Einzelnen: 

 
Plan 2019 Ist 2019

€ € € %
Ausgleichsrücklage 0 0 0 0,0
Rücklage Modernisierung und 85.000 70.660 -14.340 -16,9
Rücklage VV-Wahlen 0 0 0 0,0
Rücklagen Projekte 252.200 191.446 -60.754 -24,1
Rücklage Zinsausgleich 175.000 0 -175.000 -100,0
Rücklage IT und Digitalisierung 120.000 41.752 -78.248 -65,2
Gesamt 632.200 303.859 -328.341 -51,9

Plan/Ist-Abweichung

 
 

 

Die Rücklageneinstellungen betrafen im Einzelnen: 

 
Plan 2019 Ist 2019

€ € € %

Rücklage VV-Wahlen 50.000 50.000 0 0,0

Rücklagen Projekte 0 130.808 130.808 k.A.*

Gesamt 50.000 180.808 130.808 261,6

k.A.* = Wert ohne Aussage bzw . Wert nicht berechenbar

Plan/Ist-Abweichung

 
 

 

Ergänzend verweisen wir auf die in Anlage 1/4 und 1/6/2 angegebenen Abweichungen. 
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b) Finanzplan und Finanzrechnung 

 

Es folgt eine komprimierte Gegenüberstellung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit gemäß 

Investitionsplan und Finanzrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezem-

ber 2019. 

 
Plan 2019 Ist 2019

€ € € %
Einzahlungen
Sachanlagevermögen Pos. 10 0 0 0 0,0
Immat. Anlagevermögen Pos. 12 0 0 0 0,0
Finanzanlagevermögen Pos. 14 0 0 0 0,0
Einzahlungen Gesamt 0 0 0 0,0
Auszahlungen
Sachanlagevermögen Pos. 11 227.000 186.453 -40.547 -17,9

Einzelvorhaben 130.000 131.146 1.146 0,9

Klimatisierung Haus A 

und B 110.000 117.818 7.818 7,1

Moderations- u. 

Veranstaltungstechnik 20.000 13.328 -6.672 -33,4

pauschal veranschlagt 97.000 55.307 -41.693 -43,0

Immat. Anlagevermögen Pos. 13 145.000 106.811 -38.189 -26,3
Einzelvorhaben 70.000 35.700 -34.300 -49,0

digitales Anträgeportal 70.000 35.700 -34.300 -49,0

pauschal veranschlagt 75.000 71.111 -3.889 -5,2

Finanzanlagevermögen Pos. 15 30.000 30.646 646 2,2
Einzelvorhaben 0 0 0 0,0

pauschal veranschlagt 30.000 30.646 646 2,2

Auszahlungen Gesamt 402.000 323.910 -78.090 -19,4

Nachtrag/Ist-
Abweichung

 
 

 

In der Finanzrechnung haben sich Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit bei den Sachan-

lagen (T€ -41) und den immateriellen Anlagen (T€ -38) ergeben. Mehrauszahlungen sind bei  

Investitionen die Finanzanlagen (T€ 1) zu verzeichnen. 
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c) Genehmigungserfordernisse zur Erfolgs- und zur Finanzrechnung durch  

die Vollversammlung 

 

In der Erfolgsrechnung haben sich Mehraufwendungen bei den Abschreibungen von € 2.922,13, 

den Zinsen von € 576.329,42 und den sonstigen Steuern von € 1.665,88 ergeben, denen gerin-

gere Minderaufwendungen bei den anderen Positionen von zusammen € 61.810,83 gegenüber-

stehen, mithin Mehraufwendungen von per saldo € 519.106,60 (+5,5 %). Die Mehraufwendungen 

blieben jedoch unter der Überschreitungsgrenze gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 FS von bis zu 10 % 

und sind durch entsprechende Mehrerträge (T€ 759) gedeckt. 

 

Die nicht geplante Einstellung in die Rücklage Projekte (€ 130.808,06) bedarf der Genehmigung 

durch die Vollversammlung. 

 

In der Finanzrechnung haben sich per saldo Minderauszahlungen für alle Investitionsarten von 

€ 78.090,01 ergeben. Die überplanmäßigen Auszahlungen in pauschal veranschlagtes Finanz-

anlagevermögen (€ 645,86) sind durch den o.g. gegenseitigen Deckungsvermerk ausgeglichen. 

 

 

 

5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 

 

Über die zuvor erfolgte Berichterstattung hinaus verweisen wir auf die Beantwortung des Fragen-

kataloges zu § 53 HGrG gemäß IDW PS 720 mit Anpassungen entsprechend Anlage der Prü-

fungsrichtlinie (Anlage 3). 

 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäftsführung nicht ordnungsgemäß 

erfolgt ist und diese zu Zweifeln an den im Jahresabschluss nebst Anhang und Lagebericht  

abgebildeten wirtschaftlichen Verhältnissen führen. 

 

  




